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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Vorrichtung zur Ausgabe
von unterschiedlichen Waren, insbesondere von hoch-
preisigen und/oder diebstahlgefährdeten Waren, wobei
die Vorrichtung einen Warenspeicher umfasst, in wel-
chem die unterschiedlichen Waren lagerbar sind, wobei
die Vorrichtung ein Bedienterminal umfasst, mit welchem
die unterschiedlichen Waren auswählbar sind, und wobei
die Vorrichtung ein erstes Fördermittel, vorzugsweise ein
Transportband, umfasst, mit welchem die Waren hori-
zontal in den Wirkbereich eines zweiten Fördermittels
bringbar sind, wobei die Waren mit Hilfe des zweiten För-
dermittels im Wesentlichen vertikal zu einem Warenaus-
gabebereich transportierbar sind, welcher sich im Zu-
griffsbereich eines Kunden und/oder einer Kassierper-
son befindet.
[0002] Derartige Warenausgabevorrichtungen wer-
den dort eingesetzt, wo die Gefahr besteht, dass Waren
ohne Bezahlung den Verkaufsraum verlassen könnten.

Stand der Technik

[0003] Ein frei zugängliches Anbieten von Elektronik-
artikeln, Schmuck, Mediendatenträgern oder sonstigen
Waren, die aufgrund ihrer Größe (klein) und ihres Preises
(hochpreisig) Anreiz zum Diebstahl geben, beschert den
Betreibern von Supermärkten erhebliche Diebstahlver-
luste.
[0004] Oft werden die Waren deshalb in so genannten
Schaukästen ausgestellt. Verlangt ein Kunde nach der
Ware, muss dieser zuerst nach Supermarktspersonal su-
chen, welches ihm die Waren aushändigt Dies bindet
Personalkapazität und erzeugt eine Kaufhemmschwelle
beim Kunden, da der typische Supermarktskunde - in der
Regel - an einer schnellen Erledigung seines Einkaufes
interessiert ist.
[0005] Deswegen wurden Verkaufsautomaten entwi-
ckelt, die hochpreisige und/oder diebstahlgefährdete
Waren im Kassenbereich des Warenhauses - und damit
im Einflussbereich des Verkaufspersonals - an Kunden
ausgeben.
[0006] Die EP 0 892 374 A1 zeigt einen Ausgabeau-
tomaten, der Rohrleitungen umfasst in denen die einzel-
nen Waren transportiert werden. Der Transport innerhalb
der Rohrleitungen wird durch Luftdüsen realisiert, die in
entsprechenden Abständen entlang der Rohrleitungen
angebracht sind.
[0007] Die EP 1 859 709 A1 zeigt eine vergelichbaren
Zigarettenautomaten. Die Zigarettenpackungen werden
hier über einen Doppelbandfördermechanismus inner-
halb eines Schachtes aus dem Automaten heraus geför-
dert.
[0008] Auch die WO 03/096289 A2 zeigt einen Ziga-
rettenautomaten. Die Zigarettenpackungen werden
durch einen Transportschacht über einen Schiebeme-
chanismus zu einem Ausgabebereich gefördert.
[0009] Die DE 196 04 561 A1 zeigt einen Verkaufsau-

tomaten zur Ausgabe von Zigarettenschachteln im Kas-
sierbereich eines Warenhauses. Der Verkaufsautomat
weist Warenschächte auf, die die vom Kunden ausge-
wählten Zigarettenschachteln auf ein Transportband ab-
geben. Das Transportband fördert die Ware zu einem
Hochförderer, der ein umlaufendes Band mit Stegen um-
fasst, so dass die Ware nach dem Pater-Noster-Prinzip
auf ein Kassenlaufband eines Kassentisches gefördert
wird.
Bei einem solchen Verkaufsautomaten kann es vorkom-
men, dass die Ware von einem Steg des Hochförderers
entgleitet und im Förderschacht verkantet. Dies ist ins-
besondere der Fall, wenn die zum Verkauf angebotenen
Waren unterschiedliche Größen bzw. Abmaße aufwei-
sen. Das Verkanten der Ware hat eine Betriebsstörung
des Verkaufsautomaten und oft auch eine Beschädigung
des Produktes zur Folge. Dies kann sich nachteilig auf
das Image und den Umsatz des Warenhauses auswir-
ken.

Aufgabenstellung

[0010] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Warenausgabevorrichtung für hochpreisige und/oder
diebstahlgefährdete Waren bereitzustellen, die für den
Kunden einen einfachen Zugang zu den Waren ermög-
licht, wenig Betriebsstörungen aufweist und die Ware
nicht beschädigt.
[0011] Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung nach
Anspruch 1 gelöst.
[0012] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Ausga-
be von unterschiedlichen Waren umfasst im Wesentli-
chen zwei Bereiche. Im ersten Bereich werden die Waren
in einem geeigneten Warenspeicher gelagert. Dieser Be-
reich befindet sich in der Regel unter dem Kassenband
eines Kassiertisches eines Warenhauses bzw. Super-
marktes. Der erste Bereich weist eine Vorrichtung auf,
mit welcher die Waren auf ein Transportband geführt und
auf diesem Transportband - im Wesentlichen horizontal
- zu einem zweiten Bereich der Vorrichtung transportiert
werden. Dabei handelt es sich um eine Ausschiebeein-
heit, die die Ware aus einem Warenschacht auf das
Transportband ausschiebt. Im zweiten Bereich der Vor-
richtung, wird die Ware zu einem Warenausgabebereich,
der sich im Zugriffsbereich des Kunden und/oder der
Kassierperson befindet, transportiert. Dabei hat es sich
als vorteilhaft erwiesen, wenn die Ware durch einen
Transportschacht geführt wird, der den Transportweg
der Ware bestimmt. Die Bewegungsrichtung der Ware
im Transportschacht ist im Wesentlichen vertikal, d.h.
orthogonal zur Bewegungsrichtung der Ware im ersten
Bereich der Vorrichtung, ausgerichtet. Die Ware wird al-
so entgegen der auf ihr wirkenden Schwerkraft transpor-
tiert. Um den zur Verfügung stehenden Bauraum optimal
auszunutzen, weist der Transportschacht in zumindest
einem Bereich eine konstante Krümmung auf. Daher hat
die Bewegungsrichtung der Ware im Transportschacht
im gekrümmten Bereich zur vertikalen und eine horizon-
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tale Komponente.
[0013] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist der
Transportschacht als Kreissegment ausgebildet. Das be-
deutet, dass der Schacht in seinem ganzen Verlauf eine
konstante Schachtkrümmung aufweist. In einem solchen
Transportschacht werden die Waren entlang einer Kreis-
bahn von unten nach oben zum Warenausgabebereich
gefördert.
[0014] Vorteilhafterweise umfasst der Warenausgabe-
bereich der Vorrichtung einen Entnahmebehälter, aus
welchem die Ware vom Kunden und/oder der Kassier-
person leicht entnehmbar ist.
[0015] Der Entnahmebehälter sollte sich in Griffhöhe
des Kunden und/oder der Kassierperson befinden, so
dass sich diese nicht nach der Ware bücken oder recken
muss. Daher ist der Entnahmebehälter vorteilhafterwei-
se oberhalb des Kassenbandes des Kassentisches an-
geordnet.
[0016] Bei den Warenausgabevorrichtungen des
Standes der Technik wird die vom Kunden ausgewählte
Ware direkt auf das Kassenband gefördert. Oft fällt die
Ware dabei aus einer gewissen Fallhöhe auf das Kas-
senband. Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung ver-
bleibt die Ware bis zur Entnahme im Entnahmebehälter.
Dadurch wird eine evtl. Beschädigung der Ware vermie-
den.
[0017] Um zu vermeiden, dass eine neu ausgewählte
Ware in den Warenausgabebereich transportiert wird,
bevor die zuvor ausgewählte Ware daraus entnommen
wurde, umfasst der Warenausgabebereich einen Sen-
sor, der überprüft, ob sich aktuell Ware im Warenausga-
bebereich befindet. Der Sensor kommuniziert mit einer
Steuereinheit der Vorrichtung. Befindet sich noch Ware
im Warenausgabebereich, wird der Transport einer neu-
en Ware dorthin von der Steuereinheit durch geeignete
Steuerbefehle verhindert.
[0018] Vorteilhafterweise weist der Transportschacht
der Vorrichtung entlang seiner Seitenflächen Aussparun-
gen auf. In diese Aussparungen kann das zweite Trans-
portmittel in den Transportschacht eingreifen und so die
Ware in den Warenausgabebereich bzw. den Entnah-
mebehälter transportieren.
[0019] Das zweite Transportmittel besteht aus zwei
voneinander beabstandeten und zueinander parallelen
Schaufelarmen. Die Schaufelarme sind wiederum aus
zwei einzelnen Stegen gebildet, die einen Winkel mitein-
ander einschließen. Die Enden der Schaufelarme greifen
durch die oben bereits erwähnten Aussparungen in den
Transportschacht ein und sind mit einem Schaufelblech
verbunden, dass nur geringfügig kleinere Ausmaße (Hö-
he und Breite) als die Transportschachtquerschnittsflä-
che besitzt und daher im Transportschacht bewegt wer-
den kann. Die Schaufelarme sind entlang einer gemein-
samen Schwenkachse schwenkbar. Die gemeinsame
Schwenkachse ist dabei so gewählt, dass das Schaufel-
blech während der Schwenkbewegung im Schachtinne-
ren bewegt wird. Dabei wird auf die Ware eine Kraft aus-
geübt, so dass diese größtenteils in vertikaler Richtung

zum Warenausgabebereich der Vorrichtung bewegt
wird.
[0020] Um die Spalte zwischen Schachtinnenwand
und Schaufelblech zu schließen, kann es vorteilhaft sein,
Bürsten an den Seitenrändern des Schaufelblechs an-
zubringen. Dabei können die Borsten der Bürsten auch
etwas länger ausgebildet sein als die Spaltbreite. So wird
der Warenschacht auch für kleine und flache Waren pas-
sierbar.
[0021] In einer vorteilhaften Ausführungsform der Er-
findung weist der Warenspeicher mehrere Waren-
schächte auf, die vertikal zur Transportebene des ersten
Fördermittels nebeneinander und/oder gegenüberlie-
gend angeordnet sind, wobei zumindest zwei Waren-
schächte eine unterschiedliche Schachtbreite und/oder
Schachttiefe aufweisen und damit zur Aufnahme unter-
schiedlich großer Waren geeignet sind.
[0022] Vorteilhaft ist auch, wenn das Bedienterminal
einen berührungssensitiven Bildschirm - einen so ge-
nannten Touchscreen - umfasst. Dadurch können die
Waren visualisiert und vom Kunden per Berührkontakt
ausgewählt werden.
[0023] In einer vorteilhaften Ausführungsform der Er-
findung, sind auf dem Touchscreen kurze Informations-
filme (Werbefilme) über die Produkte abspielbar. So kann
gezielt auf neue Produkte aufmerksam gemacht werden.
Aber auch andere Produktinformationen, beispielsweise
technische Daten, können so dem Kunden, bereits vorm
Kauf der Ware, zur Verfügung gestellt werden.
[0024] Die Steuereinheit der Vorrichtung überwacht
die aktuelle Anzahl der verschiedenen Waren, die sich
noch in der Vorrichtung befinden und speichert diese.
Unterschreitet die Anzahl einer im Warenspeicher be-
findlichen Ware einen bestimmten Schwellenwert, wird
von der Steuereinheit ein Signal an einen Rechner einer
Bedienperson und/oder den Produktlieferanten und/oder
den Produkthersteller gesendet. Außerdem kann die
Steuereinheit einen niedrigen Warenspeicherstatus auf
dem Bedienterminal sichtbar machen, wenn beispiels-
weise die entsprechende Ware abverkauft werden soll.
Unter Umständen kann dies den Kaufanreiz für den po-
tentiellen Kunden erhöhen.
[0025] In einer vorteilhaften Ausgestaltung verfügt die
Steuereinheit über eine Software, die geeignet ist statis-
tische Verkaufsdaten zu erfassen und auszuwerten. Die
Daten können dazu genutzt werden, den Warenspeicher
der Vorrichtung zur Ausgabe der Waren immer zumin-
dest mit den häufig vom Kunden angefragten (beliebtes-
ten) Produkten gefüllt zu haben. Außerdem kann die
Steuereinheit die Daten an eine zentrale Stelle weiterlei-
ten, wo beispielsweise die Daten aller gleichartigen Vor-
richtungen einer Warenhauskette zentral ausgewertet
werden können.
[0026] Vorteilhafterweise ist die Steuervorrichtung so
eingerichtet, dass ein abverkauftes, vergriffenes oder
aus anderen Gründen momentan nicht verfügbares Pro-
dukt nicht mehr auf dem Bildschirm des Bedienterminals
angezeigt wird.
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[0027] Es ist vorteilhaft, wenn die Signale, die die Steu-
ereinheit an andere Rechner versendet, kabellos, bei-
spielsweise per W-LAN, Infrarot, Bluetooth, etc., über-
tragen werden.
[0028] Es kann vorteilhaft sein, sobald ein Kunde eine
Ware über das Bedienterminal auswählt, ein akustisches
Signal ertönen zu lassen. Dieses Signal kann beispiels-
weise von Lautsprechern des Bedienterminals erzeugt
werden. Durch das Signal wird die Kassierperson darauf
aufmerksam gemacht, dass eine diebstahlgefärdete Wa-
re vom Kunden angefordert wurde. Dadurch wird die
Kassierperson zur besonderen Aufmerksamkeit ange-
halten. Bei dem akustischen Signal kann es sich um un-
auffällige, und vor allem unaufdringliche, Melodien han-
deln, die der Kunde nur unbewusst wahrnimmt.
[0029] Vorteilhafterweise ist in der Steuereinheit der
Vorrichtung zur Warenausgabe ein Warenkatalog hinter-
legt, der ständig, beispielsweise über eine Internetver-
bindung, aktualisiert wird. Der Warenkatalog kann vom
Kunden auf jedem Bedienterminal der Vorrichtung ein-
gesehen werden.
[0030] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung besitzt die Vorrichtung zumindest ein
zweites Bedienterminal. Genau wie beim ersten Bedien-
terminal kann dort Ware vom Kunden ausgewählt wer-
den. Das zumindest zweite Bedienterminal ist allerdings
örtlich von der Vorrichtung zur Ausgabe von Ware beab-
standet. Beispielsweise kann sich das zweite Bedienter-
minal im kassenfernen Bereich eines Supermarktes be-
finden. Daher wird die Ware nach der Kundenauswahl
nicht unmittelbar an den Warenausgabebereich in Kas-
sennähe gefördert. Stattdessen erhält der Kunde am
zweiten Bedienterminal einen Beleg, auf welchen die
Ware in unkodierter und/oder kodierter Form gekenn-
zeichnet ist. Das zweite Bedienterminal umfasst dazu
einen geeigneten Belegdrucker. Der Kunde kann mit die-
sem Beleg die Ware an der Vorrichtung zur Ausgabe von
Ware abrufen. Dazu umfasst die Vorrichtung einen ge-
eigneten Belegleser. Auch das zumindest zweite Bedien-
terminal ist mit der Steuereinheit der Vorrichtung verbun-
den, so dass keine Ware doppelt abgerufen werden
kann. Nach Auswahl einer Ware vom Kunden am zweiten
Bedienterminal wird diese Ware für eine bestimmte Zeit-
spanne im Warenspeicher der Vorrichtung reserviert. Die
länge der Zeitspanne ist in der Steuereinheit hinterlegt
und kann vom Betreiber der Vorrichtung individuell ein-
gestellt werden. Wird die Zeitspanne überschritten, weil
beispielsweise der Kunde seine Kaufabsicht geändert
hat, wird die Ware von der Steuereinheit wieder zum Ver-
kauf freigegeben.
[0031] Zusätzlich zum, oder anstatt eines akustischen
Signals, kann auch ein elektronisches Signal an die Kas-
se der Kassierperson gesendet werden. Das elektroni-
sche Signal kann beispielsweise die Warenkennnummer
und den Preis der Ware beinhalten.
[0032] Oben beschriebene Vorrichtungen zur Ausga-
be von Waren, die mehrere Bedienterminals umfassen
können, werden in der EP 1 178 452 A2 ausführlich be-

schrieben. Auf die dort enthaltene Offenbarung, insbe-
sondere hinsichtlich der Kommunikation der einzelnen
Geräte (Bedienterminal, Steuereinheit, Warenausgabe-
einheit, Rechner des Betreibers und/oder des Herstel-
lers) untereinander, wird hier ausdrücklich Bezug ge-
nommen, und die dort gegebenen Informationen sollen
auch Bestandteil der vorliegenden Anmeldung sein.
[0033] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung kann eine Warenausgabeeinheit vor-
gesehen sein, die nicht im Kassentisch integriert ist und
sich somit in einem kassenfernen Bereich befindet. In
diesem Ausführungsbeispiel sind das Bedienterminal,
die Warenausgabeeinheit und die Kassiereinheit des
Kassentisches miteinander vernetzt. Bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel kann im Kassentisch ein Bedienterminal
integriert, aber auch weitere davon beabstandete (de-
zentrale) Bedienterminals vorhanden sein. An einem de-
zentralen Bedienterminal kann der Kunde die gewünsch-
te Ware auswählen und erhält den oben bereits beschrie-
benen Beleg. Dieser Beleg muss an der Kassiereinheit
durch Bezahlung des Warenpreises aktiviert werden. Die
Aktivierung des Belegs kann auch durch Ausgabe eines
Neuen - zur Ausgabe der Ware berechtigten - Belegs
erfolgen. Der nunmehr aktivierte Beleg wird von einem
Belegleser der dezentralen Warenausgabevorrichtung
erkannt und die Ware wird ausgegeben. Bei dieser Aus-
führungsform ist die Anzahl der Bedienterminals (zentral
oder dezentral), der Kassiereinheiten und der (zentralen
oder dezentralen) Warenausgabevorrichtungen belie-
big. Wichtig ist nur, dass die einzelnen Einheiten unter-
einander vernetzt sind, so dass der Abverkauf der Waren
kontrolliert erfolgen kann.
[0034] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist die Steuereinheit der Vorrichtung
zur Ausgabe von Ware über eine geeignete Datenleitung
mit einem Ferndiagnosezentrum des Herstellers der Vor-
richtung verbunden. Vorteilhafterweise läuft auf der
Steuereinheit ein automatisches Diagnoseprogramm,
dass dem Hersteller in bestimmten Zeitabständen Infor-
mationen über die Vorrichtung liefert. Mit Hilfe dieser In-
formationen kann der Hersteller beispielsweise auf den
Zustand der Vorrichtung schließen und präventiv den
Austausch von Bauteilen veranlassen, die auszufallen
drohen. Dadurch wird die Einsatzzeit der Vorrichtung op-
timiert. Reparaturen können außerhalb der Geschäfts-
zeiten erfolgen. Außerdem kann über die Fernwartungs-
leitung ein Softwareupdate für die Steuereinheit der Vor-
richtung erfolgen, ohne das dafür Servicetechniker vor
Ort sein müssen.
[0035] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.

Ausführungsbeispiel

[0036] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird im Folgenden nä-
her erläutert. Es zeigen:
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Fig. 1 Eine perspektivische Ansicht eines Kassenti-
sches eines Warenhauses,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer Vorrich-
tung zur Ausgabe unterschiedlicher Waren mit
teilweise fehlender Einhausung,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Hochförde-
rers,

Fig. 4 eine teilweise geschnittene Seitenansicht des
Hochförderers und

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht einer Ausschiebe-
einheit für Waren

[0037] Die Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht
eines Kassentisches eines Warenhauses. Die Vorrich-
tung 1 zur Ausgabe von unterschiedlichen Waren kann
in verschiedener Weise in diesen Kassentisch integriert
werden. Figur 1 zeigt nur eine Variante eines Kassenti-
sches mit integrierter Vorrichtung 1 zur Ausgabe von Wa-
re. Es versteht sich von selbst, dass die Erfindung nicht
auf dieses spezielle Ausführungsbeispiel beschränkt ist.
[0038] Die Vorrichtung 1 besteht im Wesentlichen aus
zwei Bereichen 2, 3. Im ersten Bereich 2 werden die ein-
zelnen Waren 4 gespeichert. Im zweiten Bereich 3 wird
die Ware 4 zu einem Warenausgabebereich 6 gefördert.
[0039] Der Bereich 2 weist mehrere Warenschächte 7
auf, deren Tiefe T und Breite B unterschiedlich sein kön-
nen, um dementsprechend Waren 4 unterschiedlicher
Bemaßung aufnehmen zu können. Aus darstellerischen
Gründen ist in Figur 2 lediglich ein Warenschacht 7 dar-
gestellt.
[0040] Die Warenschächte 7 können individuell auf
verschiedene Maße und damit für verschiedene Waren-
größen eingestellt werden. Dies ist insbesondere dann
von Vorteil, wenn sich die Verpackungsgröße eines Pro-
duktes ändert.
[0041] Die Warenschächte 7 können neben- und/oder
voreinander angeordnet sein, um den Bauraum optimal
auszunutzen. Die jeweils unten im Warenschacht 7 be-
findlichen Waren 4 werden auf seitlichen Auflageflächen
34 (Figur 5) abgestützt. Ein Ausschwenken der Waren-
schächte, aus der Einhausung der Warenausgabevor-
richtung heraus, ist ebenfalls möglich. Dadurch wird das
Auffüllen des Warenspeichers mit Ware 4 vereinfacht.
[0042] Eine vom Kunden ausgewählte Ware 4 wird
über eine Ausschiebeeinheit 30 auf ein Förderband 8
geschoben. In Figur 5 ist ein leerer Warenschacht 7 und
die dazugehörige Ausschiebeeinheit 30 zu sehen. Um
die Ware 4 auf das Förderband 8 zu transportieren, wird
eine Schiebeplatte 33 - mithilfe eines nicht dargestellten
Elektromotors - in Richtung des Förderbandes 8 bewegt
und die Ware 4 so weit aus dem Warenschacht 7 aus-
geschoben, bis diese nicht mehr auf den Auflageflächen
34 aufliegt. Die Ware 4 wird allerdings nicht direkt auf
das Förderband 8 verbracht, sondern zuvor von Schie-
begabeln 31, 32 aufgefangen. Die Schiebegabeln 31, 32
sind unterhalb der Auflageflächen 34 angeordnet und be-
wegen sich beim Ausschiebevorgang der Schiebeplatte
33 mit. Anschließend werden die Schiebegabeln 31, 32

in den Warenschacht 7 zurückgefahren. Die Kante 34’
der Auflageflächen 34 verhindert, dass die Ware 4 wieder
in den Warenschacht 7 zurückgezogen wird. Die Ware
4 liegt nunmehr auf dem Förderband 8 auf. Auf diesem
8 wird die Ware 4 in Richtung des Bereichs 3 transpor-
tiert. Dort angekommen, wird die Ware 4 von einem zwei-
ten Transportmittel, einem Hochförderer 10, übernom-
men und zum Warenausgabebereich 6 transportiert.
[0043] Die Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht
und die Figur 4 eine teilweise geschnittene Seitenansicht
des Hochförderers 10. Der Hochförderer 10 besteht aus
einem Gehäuse 13, in welchem ein Transportschacht 14
integriert ist, der als Kreissegmentstück (bzw. Ringseg-
ment) ausgebildet ist. Das bedeutet, dass der Transport-
schacht 14 in der x-z-Ebene eine konstante Krümmung
aufweist. In den Transportschacht 14 sind beidseitig Aus-
nehmungen 14a eingebracht, durch welche beidseitig
zwei zueinander parallele Schaufelarme 12 ins
Schachtinnere eingreifen. Die Schaufelarme 12 sind im
Schachtinneren mit einem Schaufelblech 15 verbunden.
Das Schaufelblech 15 ist nur geringfügig kleiner, bezüg-
lich seiner Höhe H und Breite B’, ausgebildet als das
Schachtinnere selbst. So kann das Schaufelblech rei-
bungsfrei im Transportschacht 14 bewegt werden, ohne
dass Ware 4 beim Transport - durch die Spalte zwischen
Schaufelblech 15 und Schachtwand - verloren geht. So
können auch sehr kleine Waren 4 transportiert werden.
Zusätzlich kann das Schaufelblech 15 mit seitlichen
Bürsten (nicht gezeigt) ausgestattet sein, um noch klei-
nere bzw. flache Waren 4 transportieren zu können.
[0044] Die Schaufelarme 12 bestehen jeweils aus zwei
einzelnen Stegen 12a, die einen Winkel γ miteinander
einschließen (Figur 4). Die Schaufelarme 12 sind ge-
meinsam um eine Drehachse 16 schwenkbar. Um die
Drehachse können die Schaufelarme 12 - mit einem in
den Figuren nicht gezeigten Elektromotor - geschwenkt
werden, so dass die Ware 4 im Wirkbereich der Schau-
felarme 12 durch den Transportschacht 14 zum Ausga-
bebereich 6 der Vorrichtung 1 geschoben wird. Um die
Elektromotoren bei der Drehbewegung der Schaufelar-
me 12 zu unterstützen, können Federelemente (nicht ge-
zeigt) vorgesehen sein, die eine Kraft in Wirkrichtung des
Elektromotors ausüben.
[0045] Im Ausgabebereich 6 ist ein Entnahmebehälter
11 angeordnet, der die Ware 4 abstützt, so dass diese
nicht auf das Kassenband 22 des Kassentisches 20 fal-
len kann.
[0046] Im Folgenden wird ein Verkaufsablauf einer
Ware über die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 be-
schrieben:

Ein Kunde eines Warenhauses wählt über das Be-
dienterminal 9, 9’ der Vorrichtung 1 ein (oder meh-
rere) von ihm gewünschte(s) Produkt(e) aus. Beim
Bedienterminal handelt es sich um ein Touchscreen.
Auf dem Touchscreen wird die Ware 4 in Form von
geeigneten Abbildungen visualisiert, die der zuge-
hörigen Ware 4 zugeordnet werden können. Zusätz-
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lich werden auf dem Touchscreen zeitweise Pro-
duktinformationsfilme abgespielt. Diese informieren
die potentiellen Kunden beispielsweise über Pro-
dukt- und/oder Preisänderungen.
Die vom Kunden ausgewählte Ware 4 wird über die
Ausschiebeeinheit 30 aus dem Warenschacht 7 auf
das Transportband 8 geschoben. Dort wird die Ware
4 in Richtung des Bereichs 3 in den Wirkbereich des
Hochförderers 10 transportiert. Anschließend schie-
ben die Schaufelarme 12 die Ware 4 durch den
Transportschacht 14 zum Ausgabebereich 6 der
Vorrichtung 1. Im Ausgabebereich 6 ist ein nicht ge-
zeigter Sensor angebracht, der mit einer ebenfalls
nicht gezeigten Steuereinheit der Vorrichtung 1 ver-
bunden ist. Der Sensor kann sich beispielsweise di-
rekt auf dem Schaufelblech 15 befinden und als
Drucksensor ausgebildet sein. Die Schaufelarme 12
bewegen sich erst in ihre untere Position, wenn die
alte Ware 4 entnommen und neue Ware 4 angefor-
dert wurde. Das Schaufelblech 15 verschließt in der
oberen Stellung (der Ruheposition) den Ausgabe-
bereich 6 und verhindert dadurch das Eindringen von
Fremdstoffen in den Transportschacht 14. Wählt der
Kunde mehrere Waren 4 auf dem Touchscreen aus,
so kann er diese hintereinander aus dem Warenaus-
gabebereich 6 entnehmen.

[0047] Die Steuereinheit der Vorrichtung 1 ist über eine
geeignete Datenleitung mit der Kassiereinheit 21 des
Kassentisches 20 verbunden. Sobald der Kunde eine
Ware 4 ausgewählt hat, wird die Warenkennung und der
Preis der Ware 4 der Kassiereinheit 21 übermittelt. Bei
mehreren Waren wird der Preis der einzelnen Waren 4
automatisch aufsummiert. Über die Kassiereinheit 21
kann die Vorrichtung 1 blockiert bzw. temporär außer
Betrieb genommen werden. Entfernt sich das Kassen-
personal von der Kasse 21, kann vom Kunden keine Wa-
re 4 mehr über die Vorrichtung 1 an diesem Kassentisch
20 bezogen werden.
[0048] Die Steuereinheit der Vorrichtung kommuni-
ziert ebenfalls mit einem Rechner des Warenhauslagers
und/oder des Zentrallagers des Warenlieferanten
und/oder des Zentrallagers des Produktherstellers. Un-
terschreitet die Anzahl einer bestimmten Ware 4 im Wa-
renspeicher 3 einen Schwellenwert, kann die Steuerein-
heit selbständig die zur Neige gehende Ware 4 nachor-
dem, oder alternativ die Kassierperson über diesen Um-
stand informieren, so dass diese Person neue Ware 4
anfordern kann.
[0049] Die Steuereinheit ist über eine geeignete Da-
tenleitung mit dem Ferndiagnosezentrum des Herstellers
der Vorrichtung 1 verbunden. Im Hintergrund läuft auf
der Steuereinheit ständig ein automatisches und auto-
nomes Diagnoseprogramm. Dieses Programm überprüft
ständig den Zustand der Vorrichtung 1 und sendet diese
Informationen an das Femdiagnosezentrum. Steht ein
Bauteil der Vorrichtung vor einem möglichen Ausfall,
kann der Austausch dieses Bauteils direkt vom Herstel-

ler, bevorzugt außerhalb der Geschäftszeiten des Wa-
renhauses, veranlasst werden.

Bezugszeichenliste

Warenausgabevorrichtung

[0050]

1 Vorrichtung zur Ausgabe von unterschiedli-
chen Waren

2 Erster Bereich
3 Zweiter Bereich
4 Ware
5
6 Warenausgabebereich
7 Warenschacht
8 Transportband / erstes Fördermittel
9 Bedienterminal 9’ zweites Bedienterminal
10 Hochförderer / zweites Transportmittel
11 Entnahmebehälter
12 Schaufelarm 12a Steg des Schaufelarms
13 Gehäuse des Hochförderers
14 Warenschacht 14a Ausnehmung im Waren-

schacht
15 Schaufelblech
16 Drehachse (der Schaufelarme)

20 Kassentisch
21 Kassiereinheit
22 Kassen(förder)band

30 Ausschiebeeinheit
31 Schiebegabel
32 Schiebegabel
33 Schiebeplatte
34 Auflagefläche (des Warenschachts 7) 34’ Kante

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Ausgabe von unterschiedlichen
Waren (4), insbesondere von hochpreisigen
und/oder diebstahlgefährdeten Waren (4), wobei die
Vorrichtung (1) einen Warenspeicher umfasst, in
welchem die unterschiedlichen Waren (4) lagerbar
sind, wobei die Vorrichtung (1) ein Bedienterminal
(9) umfasst, mit welchem die unterschiedlichen Wa-
ren (4) auswählbar sind, und wobei die Vorrichtung
(1) ein erstes Fördermittel (8), vorzugsweise ein
Transportband, umfasst, mit welchem die Waren in
horizontaler Richtung in den Wirkbereich eines zwei-
ten Fördermittels (10) bringbar sind, wobei die Wa-
ren (4) mit Hilfe des zweiten Fördermittels (10) im
Wesentlichen in vertikaler Richtung zu einem Wa-
renausgabebereich (6) transportierbar sind, welcher
sich im Zugriffsbereich eines Kunden und/oder einer
Kassierperson befindet,
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wobei die Vorrichtung (1) einen Transportschacht
(14) umfasst, in welchem die Waren (4) mit Hilfe des
zweiten Transportmittels (10) zum Warenausgabe-
bereich (6) transportierbar sind und dass der Trans-
portschacht (14) in zumindest einem Bereich eine
konstante Krümmung aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Transport-
schacht (14) entlang seiner Seitenflächen Ausspa-
rungen (14a) aufweist, durch welche das zweite
Transportmittel (10) in den Transportschacht (14)
ein- und damit auf die Ware (4) zugreift.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass der Warenspei-
cher sich unterhalb des Warenausgabebereichs (6)
befindet.

3. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet, dass der Transport-
schacht (14) in seinem ganzen Verlauf eine konstan-
te Krümmung aufweist.

4. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet, dass der Warenausga-
bebereich (6) einen Entnahmebehälter (11) umfasst,
aus welchen die Ware (4) vom Kunden und/oder der
Kassierperson entnehmbar ist.

5. Vorrichtung nach vorstehendem Anspruch
dadurch gekennzeichnet, dass ,der Entnahmebe-
hälter (11) oberhalb eines Kassenbandes (22) eines
Kassentisches (20) angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet, dass der Warenausga-
bebereich (6) einen Sensor umfasst, mit welchem
überprüfbar ist, ob Ware (4) im Warenausgabebe-
reich (6) vorhanden ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Trans-
portmittel (10) aus zwei voneinander beabstande-
ten, zueinander parallelen Schaufelarmen (12) ge-
bildet ist, die wiederum jeweils aus zwei einzelnen
Stegen (12a) gebildet sind, wobei die Stege (12a)
innerhalb ihrer Erstreckungsebene einen Winkel (γ)
miteinander einschließen.

8. Vorrichtung nach vorstehendem Anspruch
dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel (γ) zwi-
schen 90° und 180°, vorzugsweise zwischen 110°
und 140° liegt.

9. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-

che
dadurch gekennzeichnet, dass der Warenspei-
cher mehrere Warenschächte (7) umfasst, die ver-
tikal zur Transportebene des ersten Fördermittels (8)
angeordnet sind und dass zumindest zwei Waren-
schächte (7) eine unterschiedliche Schachtbreite (B)
und/oder Schachttiefe (T) aufweisen und damit zur
Aufnahme unterschiedlich großer Waren (4) geeig-
net sind.

10. Vorrichtung nach vorstehendem Anspruch
dadurch gekennzeichnet, dass die Schachtbreite
(B) und/oder Schachttiefe (T) der einzelnen Waren-
schächte (7) individuell und unabhängig voneinan-
der einstellbar ist.

11. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet, dass das Bedientermi-
nal (9) einen berührungssensitiven Bildschirm - ei-
nen so genannten Touchscreen - umfasst, welcher
die Waren (4) visualisiert und auf welchem die Wa-
ren (4) per Berührkontakt des Kunden auswählbar
sind.

12. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1)
eine Steuereinheit umfasst, in welcher die aktuelle
Anzahl der verschiedenen Waren (4), die sich noch
in der Vorrichtung (1) befinden, gespeichert ist, wo-
bei über die Steuereinheit - über eine geeignete Da-
tenverbindung - ein Signal an einen Rechner einer
Bedienperson und/oder eines Produktlieferanten
und/oder eines Produkthersteller sendbar ist, sobald
eine bestimmte Produktanzahl unterschritten ist.

13. Vorrichtung nach vorstehendem Anspruch
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrich-
tung so eingerichtet ist, dass eine abverkaufte, ver-
griffene oder aus anderen Gründen momentan nicht
verfügbare Ware (4) nicht mehr auf dem Bildschirm
des Bedienterminals (9) angezeigbar ist.

14. Vorrichtung nach einem der beiden vorstehenden
Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass in der Steuerein-
heit ein Warenkatalog gespeichert ist.

15. Vorrichtung nach einem der drei vorstehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit
über eine Software zur statistischen Auswertung der
abverkauften Ware (4) verfügt.

16. Vorrichtung nach einem der vier vorstehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Signale der
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Steuereinheit kabellos, per W-LAN, Infrarot, Blue-
tooth, etc., übertragbar sind.

17. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1)
zumindest ein zweites Bedienterminal (9’) umfasst,
durch welchen Ware (4) vom Kunden auswählbar
ist, wobei das zumindest zweite Bedienterminal (9’)
örtlich bzw. räumlich von der Vorrichtung (1) beab-
standet ist.

Claims

1. A device (1) for dispensing different goods (4), in
particular high-priced and/or theft-prone goods (4),
the device (1) comprising a goods store in which the
different goods (4) can be stored, the device (1) com-
prising an operating terminal (9) by means of which
the different goods (4) can be selected, and the de-
vice (1) comprising a first conveying means (8), pref-
erably a conveyor belt, by means of which the goods
can be horizontally brought into the effective range
of a second conveying means (10), the goods (4)
being transportable substantially vertically to a
goods dispensing area (6) with the aid of the second
conveying means (10), the goods dispensing area
being within the accessible range of a customer
and/or of a cashier,
the device (1) comprising a transport shaft (14) in
which the goods (4) can be transported to the goods
dispensing area (6) with the aid of the second trans-
port means (10), and the transport shaft (14) having
a constant curvature in at least one portion,
characterized in that along its side surfaces, the
transport shaft (14) includes recesses (14a) through
which the second transport means (10) engages into
the transport shaft (14) und thus accesses the goods
(4).

2. The device according to claim 1,
characterized in that the goods store is located be-
low the goods dispensing area (6).

3. The device according to either of the preceding
claims,
characterized in that the transport shaft (14) has a
constant curvature over its entire course.

4. The device according to any of the preceding claims,
characterized in that the goods dispensing area (6)
comprises a removal container (11) from which the
goods (4) can be removed by the customer and/or
the cashier.

5. The device according to the preceding claim,
characterized in that the removal container (11) is

arranged above a checkout belt (22) of a checkout
counter (20).

6. The device according to any of the preceding claims,
characterized in that the goods dispensing area (6)
comprises a sensor which can be used for checking
whether any goods (4) are present within the goods
dispensing area (6).

7. The device according to any of the preceding claims,
characterized in that the second transport means
(10) is formed of two blade arms (12) which are
spaced apart from, and parallel to, each other and
which, in turn, are each formed of two individual webs
(12a), the webs (12a) including an angle (γ) with each
other within their plane of extent.

8. The device according to the preceding claim,
characterized in that the angle (γ) is between 90
degrees and 180 degrees, preferably between 110
degrees and 140 degrees.

9. The device according to any of the preceding claims,
characterized in that the goods store comprises a
plurality of goods shafts (7) which are arranged per-
pendicularly to the transport plane of the first con-
veying means (8), and in that at least two goods
shafts (7) have different shaft widths (B) and/or shaft
depths (T) and are thus suitable for receiving goods
(4) of different sizes.

10. The device according to the preceding claim,
characterized in that the shaft widths (B) and/or
shaft depths (T) of the individual goods shafts (7) are
adjustable separately and independently of each
other.

11. The device according to any of the preceding claims,
characterized in that the operating terminal (9)
comprises a touch-sensitive screen - a so-called
touchscreen - which visualizes the goods (4) and on
which the goods (4) can be selected by a touch con-
tact of the customer.

12. The device according to any of the preceding claims,
characterized in that the device (1) comprises a
control unit in which the current number of the differ-
ent goods (4) that are still present in the device (1)
is stored, a signal being able to be sent to a computer
of an operator and/or of a product supplier and/or a
product manufacturer via the control unit - via a suit-
able data connection - as soon as the number of
products falls below a specific number.

13. The device according to the preceding claim,
characterized in that the control device is config-
ured such that an item of goods (4) that is sold out,
out of stock, or currently not available for other rea-
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sons is no longer displayable on the screen of the
operating terminal (9).

14. The device according to either of the two preceding
claims,
characterized in that a catalog of goods is stored
in the control unit.

15. The device according to any of the three preceding
claims,
characterized in that the control unit has a software
for statistical evaluation of the sold out item of goods
(4).

16. The device according to any of the four preceding
claims,
characterized in that the signals of the control unit
are transferable wirelessly, by WLAN, by infrared
transmission, Bluetooth, etc..

17. The device according to any of the preceding claims,
characterized in that the device (1) comprises at
least one second operating terminal (9’) by means
of which goods (4) can be selected by the customer,
the at least one second operating terminal (9’) being
locally or spatially at a distance from the device (1).

Revendications

1. Dispositif (1) pour la distribution de différentes mar-
chandises (4), en particulier de marchandises (4)
haut de gamme et/ou susceptibles d’être volées, le
dispositif (1) comportant un moyen de stockage de
marchandises dans lequel les différentes marchan-
dises (4) peuvent être stockées, le dispositif (1) com-
portant un terminal de commande (9) au moyen du-
quel il est possible de choisir les différentes mar-
chandises (4), et le dispositif (1) comportant un pre-
mier moyen d’acheminement (8), de préférence une
bande transporteuse, au moyen duquel les mar-
chandises peuvent être amenées dans le sens ho-
rizontal dans la zone d’action d’un deuxième moyen
d’acheminement (10), les marchandises (4) étant
aptes à être transportées au moyen du deuxième
moyen d’acheminement (10) sensiblement dans le
sens vertical vers une zone de distribution de mar-
chandises (6) qui se trouve dans la zone d’accès
d’un client et/ou d’un caissier,
le dispositif (1) comportant un couloir de transport
(14) dans lequel les marchandises (4) sont aptes à
être transportées vers la zone de distribution de mar-
chandises (6) au moyen du deuxième moyen d’ache-
minement (10), et le couloir de transport (14) pré-
sentant une courbure constante dans au moins une
zone,
caractérisé en ce que le couloir de transport (14)
présente le long de ses faces latérales des évide-

ments (14a) à travers desquels le deuxième moyen
d’acheminement (10) s’engage dans le couloir de
transport (14) et accède ainsi à la marchandise (4).

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le moyen de stockage de
marchandises se trouve au-dessous de la zone de
distribution de marchandises (6).

3. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que le couloir de transport (14)
présente sur tout son cours une courbure constante.

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que la zone de distribution de
marchandises (6) comporte un bac de prélèvement
(11) dans lequel le client et/ou le caissier peut retirer
la marchandise (4).

5. Dispositif selon la revendication précédente,
caractérisé en ce que le bac de prélèvement (11)
est agencé au-dessus d’un tapis de caisse (22) d’un
comptoir de caisse (20).

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que la zone de distribution de
marchandises (6) comporte un capteur au moyen
duquel il est possible de vérifier si de la marchandise
(4) se trouve dans la zone de distribution de mar-
chandises (6).

7. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que le deuxième moyen de trans-
port (10) est réalisé à partir de deux bras à aube (12)
parallèles et espacés l’un de l’autre qui sont chacun
pour leur part réalisés à partir de deux barrettes (12a)
individuelles, les barrettes (12a) renfermant ensem-
ble un angle (γ) dans leur plan d’extension.

8. Dispositif selon la revendication précédente,
caractérisé en ce que l’angle (γ) est compris entre
90° et 180°, de préférence entre 110° et 140°.

9. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que le moyen de stockage de
marchandises comporte plusieurs couloirs de mar-
chandise (7) qui sont agencés de manière verticale
par rapport au plan de transport du premier moyen
d’acheminement (8), et en ce qu’au moins deux cou-
loirs de marchandise (7) présentent différentes lar-
geurs de couloir (B) et/ou différentes profondeurs de
couloir (T) et sont ainsi aptes à la réception de mar-
chandises (4) de différentes tailles.
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10. Dispositif selon la revendication précédente,
caractérisé en ce que la largeur de couloir (B) et/ou
la profondeur de couloir (T) des couloirs de marchan-
dise (7) séparés peuvent être ajustées individuelle-
ment et indépendamment l’une de l’autre.

11. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que le terminal de commande (9)
comporte un écran tactile - un soi-disant touchscreen
- lequel visualise les marchandises (4) et sur lequel
il est possible de choisir les marchandises (4) par
contact tactile du client.

12. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que le dispositif (1) comporte une
unité de commande dans laquelle le nombre actuel
des différentes marchandises (4) se trouvant encore
dans le dispositif (1) est mémorisé, un signal pouvant
être envoyé à un ordinateur d’un opérateur et/ou d’un
fournisseur de produits et/ou d’un fabricant de pro-
duits par l’intermédiaire de l’unité de commande -
par un circuit de donnés approprié - dès qu’un nom-
bre déterminé des produits n’est plus atteint.

13. Dispositif selon la revendication précédente,
caractérisé en ce que le dispositif de commande
est aménagé de sorte qu’une marchandise (4) épui-
sée, en rupture de stock ou momentanément plus
disponible pour d’autres raisons ne peut plus être
affichée sur l’écran du terminal de commande (9).

14. Dispositif selon l’une des deux revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce qu’un catalogue de marchandi-
ses est mémorisé dans l’unité de commande.

15. Dispositif selon l’une des trois revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que l’unité de commande dispose
d’un logiciel pour l’évaluation statistique des mar-
chandises (4) épuisées.

16. Dispositif selon l’une des quatre revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que les signaux de l’unité de com-
mande sont aptes à être transmis sans câble, par
WLAN, par infrarouge, Bluetooth etc.

17. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que le dispositif (1) comporte au
moins un deuxième terminal de commande (9’) au
moyen duquel des marchandises (4) peuvent être
choisies par le client, ledit au moins deuxième ter-
minal de commande (9’) étant localement espacé du
dispositif (1) ou espacé de celui-ci dans l’espace.
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